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Fliesen kompakt 

Seit März 2011 ist  es zu erhalten, 

das erste Buch an dem ich als Au-

tor mitgewirkt habe. 
 

 

 

„Fliesen kompakt“ beschäftigt sich 

mit Fliesenarbeiten und Natur-

steinarbeiten. Experten aus der 

Branche haben ihr Fachwissen auf 

360 Seiten mit 127 Abbildungen 

und 55 Tabellen zusammengetra-

gen, gefiltert und in einem Hand-

buch zusammengefasst. 

 

In Hinweisen, Beispielen, 

Merksätzen, Tipps, Fazits und Ta-

bellen sind Kernaussagen und 

Richtwerte schnell zu finden. 

 

Das Buch kostet 39,00 € incl.  

MwSt. 

 

Erschienen ist das Buch mit der 

ISBN Nummer 978-3-481-02730-8 

beim Rudolf Müller Verlag. 

 

Zielgruppe sind Planer, Bauleiter 

Fliesen- und Natursteinleger. 

 

Aus dem Inhalt : 

-  Baustoffe 

-  Ausführung und Verarbei-

tung 

-  Problemfelder 

-  Instandhaltung und Reini-

gung 

-  Maßtoleranzen 

-  Anhang: Normen, Literatur 

und Adressen 

 

 

 

 

Kommentar zur DIN 18365 – 2.  Auflage 

Die zweite Auflage des Kommen-

tars zur DIN 18365 Bodenbelags-

arbeit ist im Dezember 2010 er-

schienen. Er beschäftigt sich mit 

der aktuellen Fassung der DIN 

18365 (Ausgabe April 2010). Her-

ausgeber ist der SN-Verlag, der 

das Buch mit der ISBN-13-978-3-

924883-13-3 vertreibt. Erarbeitet  

hat den Kommentar der Arbeits-

kreis Bodenbeläge des Bundesver-

band Estrich und Belag e.V. (BEB). 

Warum ein Kommentar? Ein 

Kommentar ist eine Beurteilung. 

Eine Hilfestellung für die Beteilig-

ten am Bau, wie Aussagen der DIN 

zu bewerten sind. Kommentare 

sind natürlich nur Meinungen der 

Verfasser.  Im Vorwort weisen die 

Verfasser darauf hin, dass das 

Skript des Kommentars, weiteren 

wichtigen Verbänden der Branche 

zur Abstimmung vorgelegt wurde, 

um sicher zustellen, dass er eine 

möglichst Breite Basis hat. Dieses 

Vorgehen kann ich nur unterstüt-

zen.  

 



Trittschallschutz von Fußbodenkonstruktionen
 

 

 

Der Bundesverband Estrich und 

Belag e.V. (BEB) hat eine neues 

Arbeits- und Hinweisblatt zum 

Thema: „Hinweise für den Tritt-

schallschutz von Fußbodenkon-

struktionen“. Als Obmann des Ar-

beitskreises darf ich mich an die-

ser Stelle bei allen Mitgliedern des 

Arbeitskreises für ihre konstrukti-

ve Mit- und Zusammenarbeit be-

danken. Das Arbeitsblatt  gibt 

Hinweise, wie der erforderliche 

Trittschallschutz bei Fußboden- 

und Deckkonstruktionen sicher  

erreicht werden kann. Zielgruppe 

sind Planer, Auftraggeber und 

Auftragnehmer. Gegen eine 

Schutzgebühr, ist es beim Bundes-

verband Estrich und Belag e.V. in 

Troisdorf zu beziehen.   

 
Feuchte- & Klimamessprotokoll zur Feststellung der Belegereife (2) 

In der letzten Ausgabe hatte ich 

schon darauf hingewiesen, dass 

Sie sich von meiner Webseite ein 

Feuchte- und Klimamessprotokoll 

kostenlos herunter laden können. 

Da mehr Daten wie in den übli-

chen Protokollen erfasst  werden, 

können Zusammenhänge besser  

beurteilt  werden. Immer wieder 

vermisse ich, dass Estrichschicht-

stärken nicht in die Protokolle auf 

genommen werden. Mit der ge-

messenen Feuchte und der Est-

richdicke kann abschätzt werden, 

wie lange es noch dauern wird, 

bis der Estrich seine Belegreife 

erreichen wird. Werden Soll- 

und(!) Ist-Stärken erfasst,  lässt  

dies vermuten, dass Bodenleger 

und Bauherr/Architekt über den 

Estrich und die CM-Messstelle ge-

sprochen haben. Im Schadensfall  

und einer dann möglichen juristi-

schen Auseinandersetzung und 

Einbeziehung eines unabhängigen 

Dritten, kann dies sehr Vorteilhaft  

sind. Grundsätzlich kann der Bo-



denleger von oben nicht erkennen 

wie dick der Estrich wohl sein 

wird. Und es macht viel Sinn den 

Estrich an seiner dicksten und 

damit ungünstigsten Stelle zu 

messen. Die Messung sollte auch 

niemals alleine durchgeführt wer-

den. Dies hat für alle Beteiligte 

Vorteile: 

1.  Als Planer/Bauherr muss ich 

wissen wie die Messung ab-

gelaufen ist . (Wurde denn 

überhaupt etwas abgewo-

gen?) 

2.  Als Bodenleger habe ich ei-

nen Beleg, dass ich gemes-

sen habe und mit Planer 

und Bauherr über den Un-

tergrund gesprochen habe. 

Zusätzlicher Aufwand ist die-

ser Termin für den Bodenleger 

nicht. Sollte doch ohnehin 

rechtzeitig vor der Ausführung 

der Arbeiten ein Ortstermin 

stattfinden um Details der ver-

lege Arbeiten zu besprechen.  

 

 
Ihr me. Michael Rose 


